
 
 
Informationen zur Produktsicherheit 

Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und 
durch Versuche geben wir nach bestem Wissen. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für 
den beabsichtigten Einsatz festzustellen. Allein der Käufer ist für Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte verantwortlich und hat dabei die 
gesetzlichen und behördlichen Vorschriften sowie etwaige Schutzrechte Dritter zu beachten. Im übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. 
Diese Erklärung verliert nach Ablauf von 12 Monaten ab Ausstellungsdatum bzw. bei Änderung der Gesetzgebung ihre Gültigkeit. Bei Bedarf ist eine 
neue Bestätigung anzufordern.  

 

 Richtlinie 2003/11/EG   /   76/769/EWG 03.12.2007 
 
Zur Herstellung der von ALBIS PLASTIC GMBH hergestellten Typen von 
 

 ALBIS (A und B Qualitäten) ALCOLOR / ALCOLOR FUNCTION / ALBIS Color Batch (außer 
Handel) ALBIS Additiv Batch (außer Handel) ALCOM ALTECH (A und B 
Qualitäten) Alfater XL Cellidor Hostalen (gefärbt)
 Lupolen Konzentrate Lupolen (gefärbt) Novolen Konzentrate
 Purell (gefärbt) Tedur (Ausnahmen s. u.) 
 

und zur Herstellung der über die ALBIS PLASTIC GMBH vertriebenen Typen von 
 

 Basell AG: Adstif Clyrell Hostalen Lucalen
 Luflexen Lupolen Lupolex Metocene
 Moplen Purell 

 BASF AG: Luran Luran S Polystyrol Styroblend
 Styroflex Styrolux Terblend Terluran
 Terlux Ultradur Ultraform Ultramid
 Ultrason 

 Bayer Apec Bayblend Desmopan Lisa 
      MaterialScience AG: Makroblend Makrolon Texin 
 Lanxess: Durethan Lustran Novodur Pocan 

 Triax 
 

 AlphaGary Ltd: Evoprene 
 Asahi Thermofil: Xyron 
 Eastman: Durastar Eastalloy Eastar Provista 
 Lucite International Ltd: Diakon 
 Romira GmbH: Luranyl 
 Solvay: Amodel (natur + schwarz) Xydar (natur + schwarz) 
 Spartech: Polystyrol 143 EY, 445 E WU, ES 8550 + 8930 Styrochrom 
 Sonstige: ABS DDL / DDN  Trading LD PE EVA 
 

werden die folgenden Substanzen nicht verwendet: 
 

-  Octabromdiphenylether (OctaBDE)   /   Pentabromdiphenylether (PentaBDE). 
 

Diese Produkte entsprechen den Anforderungen der Richtlinien 76/769/EWG und 2003/11/EG 
(Ergänzung der Richtlinie 76/769/EWG). 
 
Ausnahmen: 
 

Diese Bestätigung gilt nicht für folgende Produkte: 
 

- ALTECH ABS A T 1000/07 FR 
 ABS K 536-FR0 ABS K 536-FR0 H ABS M 536/030 FR0 ABS N 536 FR0 
- Einfärbungen mit CM-Farbnummern und 
- Additiv Batch / ALBIS Color Batch / ALCOLOR Handelsware: AAB / ACB / AC / ACF „H“ oder 

„AT“ 
Eine generelle Bestätigung ist nicht möglich; Bestätigungen werden auf Anfrage ausgestellt. 

- ALBIS bzw. ALTECH C und D Qualitäten, NT-Waren, Sekundawaren, Substandards, Recyclate, 
Regenerate u. ä. Diese Qualitäten werden ohne Verwendung der nach Richtlinie 2003/11/EG bzw. 
76/769/EWG verbotenen Substanzen hergestellt; bezüglich der eingesetzten polymeren Rohware 
kann die Abwesenheit dieser Stoffe nicht garantiert werden. 

- von der ALBIS CORPORATION, USA, hergestellte oder gehandelte Produkte 
- Typen der o. g. Sortimente, die nicht von ALBIS PLASTIC GMBH hergestellt oder gehandelt werden. 
 

ALBIS PLASTIC GMBH 
 

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Diese Stellungnahme ersetzt alle früheren Stellungnahmen. 


